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1 Allgemeines, Geltungsbereich 

1.1  
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden als „AGB“ bezeichnet) gelten für die Erbringung 
sämtlicher, auch zukünftiger, Lieferungen und Leistungen durch die Schweickert GmbH (im Folgenden be-
zeichnet als „Auftragnehmer“), an Verbraucher (im Folgenden bezeichnet als „Kunde“) i.S.d. § 13 BGB bzw. 
für sämtliche Vertragsabschlüsse mit solchen Verbrauchern.  

1.2  
Entgegenstehende, ergänzende oder von diesen AGB abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden 
werden nur Bestandteil des Vertragsverhältnisses, wenn der Auftragnehmer diese ausdrücklich anerkennt.  

2 Vertragsabschluss 

2.1  
Angebote oder Kostenvoranschläge des Auftragnehmers sind bis zum Vertragsabschluss freibleibend und 
unverbindlich.  

2.2  
Eine Bestellung des Kunden stellt ein verbindliches Angebot an den Auftragnehmer dar, welches der Auf-
tragnehmer innerhalb einer Frist von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder die 
Aufnahme der Arbeit beim Kunden annehmen kann. 

2.3  
Technisch bedingte Änderungen hinsichtlich der exakten Art der Ausführung sowie der Einsatz technisch 
gleichwertiger Produkte im Rahmen der Auftragsausführung bleiben vorbehalten, sofern im Angebot, dem 
Kostenvoranschlag oder der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird. 

3 Ausführungsunterlagen, Vertraulichkeit 

3.1  
Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen, die dem Kunden überlassen werden, 
unterfallen dem Urheberrecht des Auftragnehmers. Dies gilt insbesondere auch für solche schriftliche Un-
terlagen, die als vertraulich bezeichnet sind. 

3.2  
Der Kunde verpflichtet sich, die vom Auftragnehmer erlangten Informationen und Unterlagen vertraulich 
zu behandeln und Dritten nur so weit zugänglich zu machen, wie dies zur Auftragsausführung oder späte-
ren Wartungsarbeiten o.ä. unvermeidlich ist. 

4 Ausführungszeit und Verzug 

4.1  
Ein verbindlicher Ausführungszeitpunkt und Fertigstellungstermin liegt nur vor, wenn dies ausdrücklich 
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vereinbart worden ist. Ausführungszeiträume bzw. Ausführungsfristen, die nicht ausdrücklich als verbind-
lich bezeichnet werden, gelten stets nur als annähernde und daher nicht rechtsverbindliche Prognosen. 

4.2  
Verzögert sich die Leistungserbringung des Auftragnehmers aus vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden 
Gründen (z. B. infolge höherer Gewalt, Verweigerung/Verzögerung behördlicher Genehmigungen, Arbeits-
kämpfe, Verzögerungen bei der Materialbeschaffung), verlängern sich eventuell vereinbarte Fristen um 
den Zeitraum der Behinderung. Dies gilt insbesondere auch bei nachträglichen, vom Auftragnehmer ver-
anlassten Änderungen der Leistungen oder der Ausführung zusätzlicher Leistungen. 

5 Mitwirkungspflicht des Kunden, Haftungsausschluss bei Eingriffen 
Dritter etc. 

5.1  
Der Kunde wird dem Auftragnehmer sämtliche zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leis-
tungen erforderlichen Informationen und Mitwirkungshandlungen rechtzeitig zur Verfügung stellen und 
gegebenenfalls erforderliche Baugenehmigungen und / oder andere behördliche Erlaubnisse oder Geneh-
migungen eigenverantwortlich einholen. Er gewährleistet die Richtigkeit und Vollständigkeit erteilter In-
formationen.  

5.2  
Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, den Auftragnehmer vor der Beauftragung und Ausführung von 
Installationsleistungen schriftlich darauf hinzuweisen, falls das Gebäude, in dem die beauftragten Leistun-
gen erbracht werden sollen, nicht nur zur Nutzung zu privaten Wohnzwecken vorgesehen ist oder dient. 
Die Einhaltung etwaiger Sondervorschriften, z.B. für gewerblich genutzte Objekte, obliegt in diesem Fall 
allein dem Kunden, so dass hieraus keine Gewährleistungsansprüche bzw. Haftungsansprüche gegenüber 
dem Auftragnehmer entstehen. 

5.3  
Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem Kunden insbesondere nicht für Beschädigungen (z.B. an vor-
handenen Ver- und Entsorgungsleitungen) die im Rahmen der Auftragsausführung auftreten, wenn der 
Kunde den Verlauf solcher Leitungen nicht rechtzeitig bekannt gegeben und am Objekt markiert oder zu-
treffende Bestandspläne übergeben hat. 

5.4  
Ebenso haftet der Auftragnehmer nicht für Schäden, die bei der Öffnung, Demontage oder Veränderung 
alter Bestandsanlagen oder Bestandsinstallationen auftreten. 

5.5  
Dem Kunden obliegt die Verpflichtung, die vom AN gelieferten Anlagen und Bauteile entsprechend den 
Herstellervorgaben und / oder üblichen technischen Anforderungen regelmäßig zu warten und ggf. Soft-
ware-Aktualisierungen o.ä. durchzuführen. 
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6 Preise / Vergütung 

6.1  
Die Vergütung des Auftragnehmers ergibt sich aus dem schriftlichen Angebot des Auftragnehmers oder 
den nach Erteilung eines Kostenvoranschlages vertraglich vereinbarten Preisen. 

6.2  
Falls ein schriftliches Angebot oder ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers nicht existiert, richtet sich 
die Vergütung des Auftragnehmers nach den aktuell gültigen Preislisten des Auftragnehmers. 

7 Zahlungsbedingungen 

7.1  
Die vereinbarte Vergütung ist 14 Tage nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig, sofern zwischen den Par-
teien nichts Abweichendes vereinbart wird. Kommt der AG in Zahlungsverzug, ist der Auftragnehmer ins-
besondere berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen. Die Geltendmachung eines weiter-
gehenden Schadens bleibt vorbehalten. 

7.2  
Der Auftragnehmer ist berechtigt, gemäß den einschlägigen gesetzlichen Regelungen Abschlagszahlungen 
zu verlangen. Insbesondere wird insofern auf § 632a BGB verwiesen. 

8 Übliche Abnutzung, unzulässige Nutzung, Eingriffe durch den Kunden 
oder Dritte 

8.1  
Eine übliche Abnutzung und Verschleiß hinsichtlich der vom Auftragnehmer gelieferten Geräte und Bau-
teile sowie die unsachgemäße Behandlung, unzulässige Belastung oder ungeeignete Installation solcher 
Geräte und Bauteile begründet keine Gewährleistungsansprüche gegen den Auftragnehmer. Dies gilt ins-
besondere auch, falls der Kunde erforderliche Wartungsarbeiten und / oder Softwareaktualisierungen 
pflichtwidrig unterlässt und hierdurch Schäden oder Nutzungsbeeinträchtigungen an den gelieferten Ge-
räten und Bauteilen auftreten. 

8.2  
Werden vom Kunden oder einem Dritten an vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen, gelieferten Gerä-
ten, Anlagenteilen oder von ihm montierten Anlagen unsachgemäße Änderungen oder Instandsetzungsar-
beiten vorgenommen, entfällt die Gewährleistung des Auftragnehmers sowie jegliche sonstige Haftung für 
die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Anlage oder Installation. 

9 Eigentumsvorbehalt 

9.1  
Alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses und der Leistungserbringung vom Auftragnehmer gelieferten 
bzw. vom Auftrag umfassten Gegenstände, Sachen und Rechte, auch elektronischer Art (z.B. auch Soft-
ware oder Lizenzen), bleiben bis zur vollständigen Bezahlung der vom Kunden geschuldeten Vergütung 
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Eigentum des Auftragnehmers. 

9.2  
Dem Kunden ist es gestattet, den Liefergegenstand zu verarbeiten oder umzubilden ("Verarbeitung"). Die 
Verarbeitung erfolgt für den Auftragnehmer. Wenn bei einer derartigen Verarbeitung der Wert des dem 
Auftragnehmer gehörenden Liefergegenstandes geringer ist als der Wert der nicht dem Auftragnehmer ge-
hörenden Waren und / oder der Verarbeitung, so erwirbt der Auftragnehmer Miteigentum an dem bei der 
Verarbeitung neu entstehenden Gegenstand im Verhältnis des Wertes (Brutto-Rechnungswert) des verar-
beiteten Liefergegenstandes zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware. Der vorstehende Satz gilt entspre-
chend im Falle der untrennbaren Vermischung oder der Verbindung der gelieferten Gegenstände / Sachen 
mit dem Auftragnehmer nicht gehörender Ware. 

9.3  
Der Kunde ist außerdem bis auf Widerruf berechtigt, den unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegen-
stand an Dritte zu veräußern. Sofern der Kunde den Liefergegenstand an einen Dritten veräußert, tritt er 
jedoch seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer mit allen Nebenrechten si-
cherungshalber an den Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer nimmt diese Abtretung an. Die Abtretung 
gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem vom Auftragnehmer in Rechnung gestellten Preis des Liefer-
gegenstandes entspricht. Der dem Auftragnehmer abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedi-
gen. 

9.4  
Wird der gelieferte Gegenstand / die gelieferte Sache/ Neuware mit Grundstücken verbunden, so tritt der 
Kunde seine daraus resultierende Forderung, sofern ihm eine solche als Vergütung für die Verbindung zu-
steht, in Höhe des Betrages an den Auftragnehmer ab, der dem vom Auftragnehmer in Rechnung gestell-
ten Preis des gelieferten Gegenstandes / der gelieferten Sache entspricht. Der Auftragnehmer nimmt diese 
Abtretung an. 

9.5  
Bis auf Widerruf ist der Kunde berechtigt, die gemäß den vorstehenden Regelungen abgetretenen Forde-
rungen bei Dritten einzuziehen. Bei Vorliegen berechtigter Interessen, insbesondere bei Zahlungsverzug 
oder Zahlungseinstellung des Kunden, der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Kunden oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit 
des Kunden ist der AN berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Kunden zu widerrufen. Außerdem kann der 
Auftragnehmer die Sicherungsabtretung bzw. den Eigentumsvorbehalt offenlegen, die abgetretenen For-
derungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Kunden gegenüber den 
Abnehmern verlangen. 

9.6  
Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses, insbesondere bei Zahlungsverzug oder Zahlungsein-
stellung des Kunden, der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden oder be-
gründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Kunden, ist 
der Kunde verpflichtet, dem Auftragnehmer die zur Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts oder der 
Verwertung der abgetretenen Forderungen erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen 
Unterlagen auszuhändigen. 
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9.7  
Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Kunden eine Verpfändung oder Sicherungs-
übereignung des Liefergegenstands untersagt. Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder sonstigen Verfügun-
gen oder Eingriffen Dritter hat der Kunde den Auftragnehmer unverzüglich zu benachrichtigen.  

10 Sonstige Bestimmungen 

10.1  
Änderungen und Ergänzungen sämtlicher zwischen den Parteien geschlossener Verträge sollen nur schrift-
lich vereinbart werden, wobei elektronische Form (§ 126a BGB) oder Textform (§ 126b BGB) ausreichend 
ist. Mündliche Absprachen gelten nur, wenn sie binnen sieben Kalendertagen in Textform durch den Auf-
tragnehmer ausdrücklich bestätigt werden. 

10.2  
Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Regelungen dennoch erhalten. 

 

 

Stand: Februar 2021 


	1 Allgemeines, Geltungsbereich
	1.1
	1.2

	2 Vertragsabschluss
	2.1
	2.2
	2.3

	3 Ausführungsunterlagen, Vertraulichkeit
	3.1
	3.2

	4 Ausführungszeit und Verzug
	4.1
	4.2

	5 Mitwirkungspflicht des Kunden, Haftungsausschluss bei Eingriffen Dritter etc.
	5.1
	5.2
	5.3
	5.4
	5.5

	6 Preise / Vergütung
	6.1
	6.2

	7 Zahlungsbedingungen
	7.1
	7.2

	8 Übliche Abnutzung, unzulässige Nutzung, Eingriffe durch den Kunden oder Dritte
	8.1
	8.2

	9 Eigentumsvorbehalt
	9.1
	9.2
	9.3
	9.4
	9.5
	9.6
	9.7

	10 Sonstige Bestimmungen
	10.1
	10.2


